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124. Kundmachung: Beschluß des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation und des Ge-
meinsamen Rates, womit Österreich und die Schweiz ermächtigt werden,
einen Alternativsatz für die Zollsenkung bei gewissen Einfuhren aufrecht-
zuerhalten

1 2 5 . Kundmachung: Verlautbarung des Beschlusses Nr. 1/1970 des Rates der Europäischen Frei-
handelsassoziation

126. Kundmachung: Verlautbarung des Beschlusses Nr. 1/1970 des Gemeinsamen Rates, gefaßt
auf Grund des Übereinkommens zur Schaffung einer Assoziierung zwischen
den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation und der
Republik Finnland

1 2 7 . Kundmachung: Annahme des Protokolls zur Abänderung des in Genf unterzeichneten
Internationalen Abkommens über Wirtschaftsstatistik durch die Schweiz

1 2 8 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Kommission der Europäischen
Gemeinschaften gemäß Artikel XXVIII des GATT

1 2 9 . Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Tschechoslowakischen Sozialistischen
Republik gemäß Artikel XXVIII des GATT

124. Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 31. März 1970 betreffend den Beschluß
des Rates der Europäischen Freihandels-
assoziation und des Gemeinsamen Rates, wo-
mit Österreich und die Schweiz ermächtigt
werden, einen Alternativsatz für die Zoll-
senkung bei gewissen Einfuhren aufrecht zu

erhalten

Anläßlich der 16. Tagung des Rates der Euro-
päischen Freihandelsassoziation und des Gemein-

samen Rates auf Ministerebene am 8./9. Mai 1969
in Genf wurden Österreich und die Schweiz er-
mächtigt, die im Beschluß des Rates Nr. 7/1968,
kundgemacht unter BGBl. Nr. 374/1968, vorge-
sehene Sonderregelung bezüglich der im Anhang
zum erwähnten Ratsbeschluß angeführten Waren
bis 31. Dezember 1970 beizubehalten.

Klaus

125 . Kundmachung des Bundeskanzlers vom 31. März 1970, womit der Beschluß Nr. 1/
1970 des Rates der Europäischen Freihandelsassoziation, gefaßt auf Grund des Überein-
kommens zur Errichtung der Europäischen Freihandelsassoziation (BGBl. Nr. 100/1960,

in der Fassung der Kundmachung BGBl. Nr. 100/1970), verlautbart wird

(Übersetzung)

EUROPÄISCHE FREIHANDELS-
ASSOZIATION

EFTA/DC 1/70

BESCHLUSS DES RATES Nr. 1/1970

(In der 6. gemeinsamen Sitzung am
19. Februar 1970 gefaßt)

ABÄNDERUNG DER BEILAGE I ZU
ANHANG B DES ÜBEREINKOMMENS
DER RAT hat,
gestützt auf Artikel 4 Absatz 5 des Überein-

kommens,
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gestützt auf die Beschlüsse des Rates Nr. 4/
1968 1) und Nr. 5/1969 2),

BESCHLOSSEN:
1. Der Beschluß des Rates Nr. 4/1968 1) bleibt
bis 1. Mai 1971 in Kraft.
2. Der Generalsekretär wird den Text dieses
Beschlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

1) Verlautbart unter BGBl. Nr. 247/1968 und
Nr. 424/1968

2) Verlautbart unter BGBl. Nr. 160/1969

Klaus

126. Kundmachung des Bundeskanzlers vom 31. März 1970, womit der Beschluß Nr. 1/
1970 des Gemeinsamen Rates, gefaßt auf Grund des Übereinkommens zur Schaffung einer
Assoziierung zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation und
der Republik Finnland (BGBl. Nr. 193/1961, in der Fassung der Kundmachung BGBl.

Nr. 101/1970), verlautbart wird

(Übersetzung)

FINNLAND-EFTA
ASSOZIIERUNG

FINEFTA/DJC 1/70

BESCHLUSS DES GEMEINSAMEN
RATES Nr. 1/1970

(In der 6. gemeinsamen Sitzung am
19. Februar 1970 gefaßt)

ABÄNDERUNG DER BEILAGE I ZU
ANHANG B DES ÜBEREINKOMMENS

DER GEMEINSAME RAT hat,
gestützt auf Artikel 6 Absatz 6 des Assozi-

ierungs-Übereinkommens,
gestützt auf die Beschlüsse des Gemeinsamen

Rates Nr. 1/1968 1) und Nr. 2/1969 2),

BESCHLOSSEN:

1. Der Ratsbeschluß Nr. 1/19703) ist auch für
Finnland bindend und auf die Beziehungen zwi-
schen Finnland und den anderen Parteien des
Assoziierungs-Übereinkommens anzuwenden.

2. Der Generalsekretär der Europäischen Frei-
handelsassoziation wird den Text dieses Be-
schlusses bei der Regierung Schwedens hinter-
legen.

1) Verlautbart unter BGBl. Nr. 248/1968
2) Verlautbart unter BGBl. Nr. 161/1969
3) Der Beschluß Nr. 1/1970 des Rates der Europä-

ischen Freihandelsassoziation ist unter BGBl. Nr. 125/
1970 verlautbart

Klaus
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1 2 7 . Kundmachung des Bundeskanzlers
vom 3. April 1970 über die Annahme des
Protokolls vom 9. Dezember 1948 zur Ab-
änderung des in Genf am 14. Dezember 1928
unterzeichneten Internationalen Abkommens
über Wirtschaftsstatistik durch die Schweiz

Nach Mitteilung des Generalsekretariates der
Vereinten Nationen hat die Schweiz am

23. Jänner 1970 ihre Annahmeurkunde zum
Protokoll vom 9. Dezember 1948 zur Abände-
rung des am 14. Dezember 1928 in Genf unter-
zeichneten. Internationalen Abkommens über
Wirtschafusstatistik (BGBl. Nr. 10/1950, letzte
Kundmachung betreffend den Geltungsbereich
BGBl. Nr. 304/1967) hinterlegt.

Klaus

128.

Nachdem das am 26. Juni 1969 in Genf abgeschlossene Abkommen zwischen der Republik
Österreich und der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß Artikel XXVIII des
GATT, welches also lautet:
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(Übersetzung)

Genf, am 26. Juni 1969

An den Generaldirektor

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen

Genf

VERHANDLUNGEN BETREFFEND DIE LISTE XXXII — ÖSTERREICH

Die Delegationen der Kommission der Europäischen Gemeinschaften und Österreichs haben
ihre Verhandlungen gemäß Artikel XXVIII zur Zurücknahme eines in der Liste XXXII vorgesehe-
nen Zollzugeständnisses laut angeschlossenem Bericht abgeschlossen.

Paul Luyten

Für die Delegation der Kommission
der Europäischen Gemeinschaften

Dr. Rudolf Willenpart

Unter Vorbehalt der Ratifikation

Für die Österreichische Delegation

Ergebnisse der Verhandlungen mit der Kommission der Europäischen Gemeinschaften gemäß Arti-
kel XXVIII zur Zurücknahme eines Zollzugeständnisses der Liste Österreich

ÄNDERUNGEN DER LISTE XXXII — ÖSTERREICH
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die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und vom Bundes-
minister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik
Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 30. Jänner 1970

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:

Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:

Koren

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:

Schleinzer

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:

Mitterer

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:

Waldheim

Die Ratifikationsurkunde zum vorliegenden Abkommen wurde am 4. März 1970 hinterlegt;
das Abkommen ist daher am gleichen Tag in Kraft getreten.

Klaus

129.

Nachdem das am 2. Juli 1969 in Wien abgeschlossene Abkommen zwischen der Republik
Österreich und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik gemäß Artikel XXVIII des
GATT, welches also lautet:
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(Übersetzung)

Wien, am 2. Juli 1969

An den Generaldirektor

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen

G e n f

VERHANDLUNGEN BETREFFEND DIE LISTE XXXII — ÖSTERREICH

Die Delegationen der Tschechoslowakei und Österreichs haben ihre Verhandlungen gemäß
Artikel XXVIII zur Zurücknahme eines in der Liste XXXII vorgesehenen Zollzugeständnisses laut
angeschlossenem Bericht abgeschlossen.

Dr. Otte Benés

Für die Delegation der Tschechoslowakei

Dr. Rudolf Willenpart

Unter Vorbehalt der Ratifikation

Für die Österreichische Delegation
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Ergebnisse der Verhandlungen mit der Tschechoslowakei gemäß Artikel XXVIII zur Zurücknahme
eines Zollzugeständnisses der Liste Österreich

ÄNDERUNGEN DER LISTE XXXII — ÖSTERREICH

die verfassungsmäßige Genehmigung des Nationalrates erhalten hat, erklärt der Bundespräsident
dieses Abkommen für ratifiziert und verspricht im Namen der Republik Österreich die gewissen-
hafte Erfüllung der darin enthaltenen Bestimmungen.

Zu Urkund dessen ist die vorliegende Ratifikationsurkunde vom Bundespräsidenten unter-
zeichnet, vom Bundeskanzler, vom Bundesminister für Finanzen, vom Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft, vom Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie und vom Bundes-
minister für Auswärtige Angelegenheiten gegengezeichnet und mit dem Staatssiegel der Republik
Österreich versehen worden.

Geschehen zu Wien, am 30. Jänner 1970

Der Bundespräsident:
Jonas

Der Bundeskanzler:
Klaus

Der Bundesminister für Finanzen:
Koren

Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft:
Schleinzer

Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie:
Mitterer

Der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten:
Waldheim

Die Ratifikationsurkunde zum vorliegenden Abkommen wurde am 4. März 1970 hinterlegt;
das Abkommen ist daher am gleichen Tag in Kraft getreten.

Klaus
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